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1. Firmengesundheit - Projektarbeitsgemeinschaft 

Firmengesundheit (www.firmengesundheit.at) ist eine 

Projektarbeitsgemeinschaft und wurde im April 2023 gegründet. Es werden 

präventive Angebote in den Bereichen Physiotherapie 

(Arbeitsplatzanpassung, Haltungsschulung etc.), Telephysiotherapie, 

Massage, Functional Training sowie digitale Präventionskurse für 

Unternehmen angeboten, um diese im muskuloskelettalen Bereich der 

betrieblichen Gesundheitsförderung zu unterstützen. 

Firmengesundheit bietet die oben angeführten Dienstleistungen einerseits 

über angestellte Masseure, Therapeuten und Trainer an und vermittelt 

anderseits auch selbstständiges Fachpersonal an Unternehmen und 

übernimmt für sie das Inkasso und behält sich für die Vermittlung und 

Vermarktung einen kleinen Teil als Provision ein. 

  

2. Allgemeines 

 

Firmengesundheit ist ausschließlich im B2B Bereich tätig. Für alle 

Rechtsgeschäfte mit Unternehmen gelten nur unsere AGB (=Allgemeine 

Geschäftsbedingungen). Andere allgemeine Geschäftsbedingungen finden 

hier keine Anwendung. Die Preise für die jeweiligen Dienstleistungen sind 

geltend wie in den separaten Verträgen vor dem Projektstart schriftlich oder 

mündlich abgeschlossen. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses gültigen Preise.  

http://www.firmengesundheit.at/
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3. Rechnungsbedingungen 

 

Die Rechnungsstellung erfolgt immer am jeweiligen Monatsende. Die 

Rechnung wird aufgrund der besseren Umsetzbarkeit für Unternehmen immer 

von Firmengesundheit gestellt. Ansonsten kann es passieren, dass 

Unternehmen beispielsweise bei der Inanspruchnahme von präventiven 

Massagen, Functional Trainings und Arbeitsplatzanpassung drei verschiedene 

Rechnungen mit drei verschiedenen Rechnungsadressen von drei 

unterschiedlichen Dienstleistern bekommt, obwohl Firmengesundheit das 

Gesamtprojekt für das jeweilige Unternehmen organisiert hat. 

 

Für die Rechnungsstellung ist daher nicht relevant ob eigene Mitarbeiter die 

Dienstleistung erbracht haben oder selbstständige Mitarbeiter vermittelt 

wurden. Da das Inkasso in jedem Fall von Firmengesundheit übernommen 

wird. 

 

4. Haftungsbedingungen 

 

Firmengesundheit übernimmt wie oben bereits angeführt auch für 

selbstständiges Fachpersonal das an Unternehmen vermittelt wurde das 

Inkasso. Das jeweilige Fachpersonal stellt in weiterer Folge ihre Rechnung für 

die erbrachten Dienstleistungen bei den Unternehmen an Firmengesundheit. 

Firmengesundheit übernimmt zwar das Inkasso zwischen den selbstständigen 

Fachpersonal und Unternehmen, um die bessere und professionellere 

Umsetzbarkeit für Unternehmen zu gewährleisten, der Behandlungsvertrag 

und die dazugehörige Haftung für die jeweilig erbrachten Leistungen besteht 

jedoch natürlich trotzdem zwischen dem selbstständigen Fachpersonal und 

dem Unternehmen. 

 

5. Zahlungsbedingungen 

 

Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt per Onlineüberweisung direkt an 

Firmengesundheit auf das auf der Rechnung angegebene Konto. Die 

Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. 
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6. Datenschutz 
 

Firmengesundheit gegenüber Unternehmen: 

 

Die Daten der registrierten Klienten/Klientinnen bei digitalen Präventionskurse 

auf der Website von www.firmengesundheit.at werden nicht an Dritte 

weitergegeben.  

 

Unternehmen gegenüber Firmengesundheit: 

 

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind verpflichtet sich beim Start der digitalen 

Präventionskursen einzuschreiben. Die vom Unternehmen kommerziell 

erworbenen Passwörter für die digitalen Präventionskurse dürfen nicht an 

andere Unternehmen oder Privatpersonen weitergegeben oder verkauft 

werden. Bei illegaler Weitergabe besteht für Firmengesundheit ein sofortiger 

Anspruch auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von 1000,00 Euro pro 

Vergehen. Firmengesundheit behält sich das Recht ein, die Passwörter der 

digitalen Präventionskurse einmal pro Monat (immer am Monatsende) zu 

ändern, um einem möglichen Account-Sharing-Betrug vorzubeugen. Die 

Unternehmen werden immer sieben Tage vor der Änderung der Passwörter 

über die neuen Passwörter für das Folgemonat informiert. 

 

 

7. Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand: Bezirksgericht Zell am See. 
  

http://www.firmengesundheit.at/

